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einen zu weiten Begriff, und fund leider nur diejenigen
religiösen und sittlichen Ansichre» lind Begriffe richtig,
welche der sogenannten natürlichen Religion angeboren,"
Jcneö „Vielleicht" überbcbt uns jeder weiter»
Einrede,

Hr. Winkler führt S. t-'iv gegen Scherr an,
derselbe babe die Schule von der Gemeinde und namentlich
auch von der Kirche ganz losreißen und sie als reine
Staatsanstalt hinstelle» wollen. Diese Behauptung findet

ibre Widerlegung darin, daß die Schnlpflege eine
durch das Gesetz bestimmte Ortsbebörde ist, und daß
der Pfarrer nicht nur den Religionsunterricht zu errbei-
len bat, sondern auch den Vorsitz in der Schnlpflege
fübrt. Und wenn dann Grase sagt: „ES gibt eine

Grenzlinie, bis zu welcher die Volksschule als Angelegenheit

der Gemeinde und als StaatSsachc angesehen
werden muß. Diese Grenzlinie konnte man in Zürich
nicht finden" — so widerlegt sich diese letzte Behauptung

durch daö zürcherische Schulgesetz und die dazu
gehörigen Verordnungen. — Doch wir inüffcu diese»
Gegenstand verlassen, um unser Referat nicht zu sebr anS-
zudebncn.

Hr. W. behauptet endlich, es können nur solche Leb-

rcr, welche OrtSbürgcr sind, sich gcbörig an die
Gemeinde anschließen. Es ließe sich viel dagegen sagen.
Doch wir sind ganz kurz der Ansicht: ein Lebrer, der
nur in seinem Heimatort Lehrer zu sein vermag, ist kein

rechter Lebrer. Daß die Kinder den Lebrer schon

kennen, ehe sie in die Schule kommen, ist gar nicht nöthig:
in der Schule aber ist die Bekanntschaft bald gemacht.

Möge Hr. W- ans dieser etwas langen Besprechung
seiner Schrift entnehmen, daß wir dieselbe mit Interesse
gelesen haben. Str.

Zwanzig lithographirte Wandtafeln für die Schreib
Leselehre, wie auch für den begründenden
Rechtschreib- und Sprachlehr-Unrerricht. Nebst einein
Leitfaden für den Lehrer. Von M. H. Jausen,



Lehret Montjvie. Aachen, Verlag der Cre-

inerschen Bnebhandlung. 1837- lPreis der Wandtafeln

und des Leitfadens 45 Vtz.)

Hr. Janscn sagt, die Schreib-Leselebre unterscheide
sich von der sonst herrschenden Lcselebr-Methode dadurch,
daß das Lesen der Schreibschrift dem der Druckschrift
vorangebe, und daß das Lesen durch daS Schreiben
gclebrt und gelernt werde, so wie daß die Fortschritte
im Lesen abbangen von den Fortschritten im Schreiben.
Er findet aber darin Schwierigkeiten, daß Schreiben und
Lesen, Dikriren und Aufschreibübungcn gleichzeitig
berücksichtigt werden sollen, indem dabei die Lesefertigkeit

nur langsam erzielt werde. Er hat sich daher einen
eigenen, seit fünf Iahren schon angewandten Stufengang

für diesen Unterricht gebildet und dafür die
vorliegenden Wandtafeln aufgestellt. Die von ibm dabei
befolgten Grundsätze sind: H daS Lesen der Schreibschrift

gebt dem Lesen der Druckschrift vor: Ifi die
Fortschritte im Lesen bangen nicht von den Fortschritten im
Schreiben ab; es Schreiben, Lesen und begründende
Sprachlchr-Uebungcn werden nicht gleichzeitig durch-
gefübrt. Jeder dieser Gegenstände bat seine eigenen
Unterrichts- und UebnngSstnndcn, in denen er vorherrscht
und sich in seinem Fortschreiten nicht anschalten läßt.
Außerdem stebt der Schreib-, Lese-, Rechtschrcib- und
Sprachlebr-Unterricht in der engsten Verbindung zu
gegenseitiger Unterstützung, und hält da gleichen Schritt,
wo dieS füglich geschehen kann, und die Vereinigung
auf das Wcitcrschreiten de6 einen oder andern niebt
bemmend einwirkt.

Die Tafeln l —10 entbalten zuerst die Stimmlautcr
und dann zweikantige Silben, unter denen sich sebr viele
mit Doppellauten befinden. Die Taf. 9 enthalt zweisilbige

Worker s die Silben sind auch nur zweilantig),
Taf. ill einsilbige Wörter mit an- und auslautendem
Mitlaut, Taf. Z I zweisilbige Wörter, worin die Silben
zweilautig, oder zwei- und dreilautig, oder bloß
dreilautig sind: die Taf. 12—17 enthalten Wörter, wie die

vorigen, nur kommt der große Anfangsbuchstabe hinzu.
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Die Taf, ltl -20 endlich entfallen wieder blaß Buchstaben,

jedoch unter den Schrelbbnchstaben d>e

Druckbuchstaben,

Der Leitfaden erklärt zunächst die Grundsätze des

diesem Unterrichte zu Grund liegenden StnfengangeS und
bezeichnet den Inhalt der Tafeln jS- 1 — tO); sodann
gibt er die an die Tafeln anzuknüpfenden Uebungen an,
ist somit zuvörderst kurzer Lantirnntcrricht jS. !K —28).

Die Wandtafeln selbst sind im Ganzen recht gut.
Die Buchstaben haben eine sehr einfache Form, die zu
einem festen Charakter sämmtlicher Lantzeichcn anSgebst-
det ist, DieS gibt ibnen an und für sich schon in
unsern Augen einen sichern Werth. In der Benutzung
derselben kann übrigens jeder Lebrer nach eigener Einsicht
verfahren; denn sie lasten natürlich einen verschiedenen,
und je nach der Geschicklichkeit deS LebrerS febr nützlichen

Gebrauch zu. Es wäre zn wünschen, daß alle
Schulen solche oder ähnliche Wandtafel» für den Schreib-
unterrichr besäßen,

Stufenmäszig geordnete Aufgaben fur's Schristrech-
nen in Elementarschulen. Herausgegeben von Zat,
Wagner und Alb. Klippers. Erster Theil; die

Grundrechnungsarten mit ganzen gleich- und
ungleichbenannten Zahlen. Zweite, verbesserte und
vermehrte Auslage. Aachen, Verlag der Cremer-
schen Buchhandlung, l.839. 80 S. !l. 8. 4 Btz.j
— Zweiter Theil: die Bruche und der Dreisatz
nebst Flächen- und Körperberechnung. Iste Anfl.
l -37. 92 S. kl. 8.

Obgleich diese Aufgabensammlung, wie der Titel
sagt, fnr's Schriftrechncn bestimmt ist, so entbalt sie

dock, viele Beispiele, die auch sehr leicht durch
Kopfrechnen gelost werden können. — Die Aufgaben sind
wirklich plan- und stnfenmäßig geordnet, haben eine

völlig praktische Richtung, und verfolgen ohne allen Um-
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